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Norm

BauO Wr §63 Abs1 litc;

MRG §9 Abs1;

1. MRG § 9 heute

2. MRG § 9 gültig ab 01.01.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2001

3. MRG § 9 gültig von 01.01.1982 bis 31.12.2001

Rechtssatz

Verweigert der Vermieter, dessen Zustimmung durch Fristablauf im Sinne des § 9 Abs. 1 MRG erteilt wird, die zur

Durchführung von Baumaßnahmen gegenüber der Baubehörde nötigen Willenserklärungen, kann der Mieter, gestützt

auf die rechtlich als erteilt geltende Zustimmung des Vermieters, diesen zur Abgabe der zur Durchführung der

Arbeiten erforderlichen Willenserklärungen gegenüber der Baubehörde verhalten. Dieser Anspruch ist aber nicht als

gesetzlicher, sondern zufolge der für den Vermieter geltenden Willenserklärungs@ktion als vertraglicher Anspruch

anzusehen, der im Rechtsweg geltend zu machen ist (LGZ Wien, 3. Oktober 1985, MietSlg 37.263; LGZ Wien, 14. Juli

1993, MietSlg 45.246). Es ergibt sich also, dass der Mieter bloß einen vertraglichen Anspruch gegenüber dem Vermieter

auf Zustimmung vor der Baubehörde hat. Dieser Anspruch muss erst im Rechtsweg durchgesetzt werden. Es kann

folglich nicht davon ausgegangen werden, dass durch den Fristablauf im Sinne des § 9 Abs. 1 MRG eine nach der Wr

BauO erforderliche liquide Zustimmung bereits vorliegt.Verweigert der Vermieter, dessen Zustimmung durch

Fristablauf im Sinne des Paragraph 9, Absatz eins, MRG erteilt wird, die zur Durchführung von Baumaßnahmen

gegenüber der Baubehörde nötigen Willenserklärungen, kann der Mieter, gestützt auf die rechtlich als erteilt geltende

Zustimmung des Vermieters, diesen zur Abgabe der zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Willenserklärungen

gegenüber der Baubehörde verhalten. Dieser Anspruch ist aber nicht als gesetzlicher, sondern zufolge der für den

Vermieter geltenden Willenserklärungs@ktion als vertraglicher Anspruch anzusehen, der im Rechtsweg geltend zu

machen ist (LGZ Wien, 3. Oktober 1985, MietSlg 37.263; LGZ Wien, 14. Juli 1993, MietSlg 45.246). Es ergibt sich also,

dass der Mieter bloß einen vertraglichen Anspruch gegenüber dem Vermieter auf Zustimmung vor der Baubehörde

hat. Dieser Anspruch muss erst im Rechtsweg durchgesetzt werden. Es kann folglich nicht davon ausgegangen werden,

dass durch den Fristablauf im Sinne des Paragraph 9, Absatz eins, MRG eine nach der Wr BauO erforderliche liquide

Zustimmung bereits vorliegt.
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